
Abänderungsantrag . 

der/desAbgeordneten 1J~, n-rl6.ek.. JJe,, ·l-,f)..~V /{rJ.f . !fPtrv> S;rk~ PM~n-,~ 
und Kolleginnen und KolJ~en I J / 
zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über das Übergabeverfahren mit Island und 
Norwegen (Island-Norwegen-Übergabegesetz INÜG) erlassen wird sowie die 
Strafprozeßordnung 1975, das Jugendgerichtsgesetz 1988, das Bundesgesetz über die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das 
Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Strafgerichtshof, das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den 
internationalen Gerichten, das Börsegesetz 2018 und das Tilgungsgesetz 1972 geändert werden 
(Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2020 - StrEU-AG 2020; 52 dB NR XXVII. GP in der Fassung 
des Berichts des Justizausschusses 93 dB NR XXVII. GP) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die Regierungsvorlage (52 der Beilagen) eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über das 
Übergabeverfahren mit Island und Norwegen (Island-Norwegen-Übergabegesetz - INÜG) erlassen wird 
sowie die Strafprozeßordnung 1975, das Jugendgerichtsgesetz 1988, das Bundesgesetz über die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, das Auslieferungs- und 
Rechtshilfegesetz, das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof, 
das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten, das Börsegesetz 2018 und 
das Tilgungsgesetz 1972 geändert werden (Strafrechtliches EU-Anpassungsgesetz 2020 - StrEU-AG 2020 
in der Fassung des Berichts des Justizausschusses 93 dB NR XXVII. GP, wird wie folgt geändert: 

In Art 2 lautet in Z J 0 sowohl in der Novellierungsanordnung als auch im Normtext die Absatzbezeichnung 
statt ,,42 H richtigerweise ,, 44 H. 

Begründung 

Durch die Änderungen der StPO mit BGBL I Nr. 14/2020 und das heute verabschiedeten COVID-lO
Justizbegleitgesetz (Artikel IV) soll die Absatzbezeichnung verschoben werden. 
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